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B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G (01.04.2026) 

 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Wassersportverein UNDINE Rüsselsheim 1952 e.V. 

Name: .............................................. Vorname: .......................................... Geb.-Datum: ........................... 

Straße: ………................................................................................... 

PLZ: ................... Ort: ....................................................................... 

Telefonnummer: .............................................   E-Mail-Adresse: ................................................................. 

Ort/Datum: ..................................................Unterschrift: .............................................................................. 

(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten nötig.) 

 

Schwimmer ? ja � nein �  (Falls ‘nein’ besteht seitens des Vereines keine Haftung bei 

diesbezüglichen Unfällen! Daher bitte das Schwimmen baldmöglichst erlernen!) 

 

Ich möchte einen DKV-Mitgliedsausweis beantragen:   ja �  nein � 
(Hierfür wird der Vor- und Nachname und das Geburtsdatum an den Hessischen Kanuverband 

übermittelt.) 

 

Ich möchte das Tanzangebot wahrnehmen: Line Dance � 
Hierfür wird ein Sonderbeitrag zuzüglich des Undine-Mitgliedsbeitrages halbjährlich vom Konto 

eingezogen. Das Tanzangebot kann halbjährlich gekündigt werden. 

 

Wird ein Bootslagerplatz benötigt?  ja �  nein �   

Wird ein Wohnwagenstellplatz benötigt? ja �  nein � 

Ab einer Mitgliedschaft > 3 Monate besteht eventuell die Möglichkeit, einen freien Bootslager- bzw. 

Wohnwagenabstellplatz anzumieten. Die Vergabe und Zuteilung kann nur unter der Voraussetzung freier 

Kapazitäten erfolgen.  

(Falls ‘ja’, sind bei Schlüsselausgabe für den Zugang zum Bootslager- oder Wohnwagenstellplatz  € 30,- 

als Pfand zu hinterlegen. Bei Austritt oder Aufgabe des Bootslager- oder Wohnwagenstellplatzes muss 

der Schlüssel persönlich und unmittelbar an den Vorstand zurückgegeben werden). 

 

 

Aufnahmedatum: ................................. Unterschrift aus dem Vorstandsteam: .............................................. 

 

Mitgliedsnummer: ............................. Bootslagerplatz: Box: ............ Platz: ............ Schlüssel: ja / nein 
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Mitgliedsbeiträge: 
 
 

Mitglieder-Spezifizierung Einmalige Aufnahmegebühr Beitrag/Monat 
Kinder/Schüler bis 14 Jahre ./. €  5,00 

Jugend 14-18 Jahre ./. €  5,00 

Erwachsene ab 18 Jahre             € 30,-- €  6,00 

Pro Bootslagerplatz ./. €  2,00 

Wohnwagenstellplatz ./. € 11,00 

Sonderbeitrag Line Dance ./. € 5,00 
 

 

Außer der Bootslager- bzw. Abstellplatzgebühr zahlt das Mitglied, das einen Bootslagerplatz belegt, einen 

Wohnwagen oder andere Gegenstände auf dem Vereinsgelände abstellt oder stetig vereinseigenes 

Bootsmaterial oder Vereinsräumlichkeiten zu Trainingszwecken (z.B. Fitnessraum) benutzt, eine 

Zusatzgebühr von 80 € pro Jahr. Für jede Stunde freiwilliger Arbeitsleistung (10 Stunden) werden davon   

8 € erlassen. 

Zur Beachtung: beitragsfrei sind Kinder bis 16 Jahre, sofern mindestens ein Elternteil Mitglied 

(Vollzahler) des Vereines ist. Die Kinder werden als ordentliche Mitglieder angemeldet. 
 

 

BEITRAGS-EINZUGSERMÄCHTIGUNG: 

Mit der Abbuchung meiner Mitgliedsbeiträge bzw. des Mitgliedsbeitrages meines Kindes von meinem 

Konto: 

IBAN-Nr.: ........................................................................................ 

bei der …………………................................................................... 

BIC-Nr. ................................................................. erkläre ich mich bis auf Widerruf einverstanden. 

 

Ort/Datum: ..................................................Unterschrift: ............................................................................... 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt und die Kenntnisnahme der Datenschutzrichtlinien des  

Wassersportvereins Undine Rüsselsheim 1952 e.V. bis auf Widerruf (siehe Punkt 9 der 

Datenschutzrichtlinien). 

 

Ort/Datum: ..................................................Unterschrift: ............................................................................... 

Abgabe der Beitrittserklärung bitte beim geschäftsführenden Vorstand oder Einwurf in den 
Briefkasten. 
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Datenschutzrichtlinien 

 
 

Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, 
 
nach langem Wirken haben wir unsere Datenschutzbestimmungen den neuen Richtlinien der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), die am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist, angepasst. 
  
Wir möchten Euch darauf hinweisen, dass wir bereits mit § 3 b eine Datenschutz-Klausel in 
unserer Satzung (Stand vom 18.03.2016) aufgenommen hatten und Ihr dort Informationen 
bezüglich des Umgangs mit Euren Daten nachlesen könnt.  
 
Anhand der nachstehend genannten Punkte möchten wir Euch den Umgang mit Euren 
personenbezogenen Daten in unserem Verein kurz erläutern. Außerdem wird der Datenschutz 
um die Verarbeitung Eurer personenbezogenen Daten bezüglich der Print- und Telemedien 
ergänzt.  
 
Datenschutzrichtlinien / Persönlichkeitsrechte 

 
(1) Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Informationen, die sich auf 

eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen) in automatisierter Form. 
Hierbei handelt es sich um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, 
Telefonnummern (Festnetz und Mobil) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Funktion(en) und 
Aufgabe(n) im Verein. 

 
(2) Die in (1) genannten Daten sind – mit Ausnahme der E-Mail-Adresse, Funktion(en) und 

Aufgabe(n) – Pflichtdaten; eine Person kann nur Vereinsmitglied sein, wenn sie dem 
Verein diese Daten zwecks rechtmäßiger Verarbeitung zur Verfügung stellt. Die 
Bereitstellung der zusätzlichen Daten ist freiwillig. Diese sind für die Mitgliedschaft im Verein 
nicht erforderlich. 

 
(3) Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der geschäftsführende Vorstand. Dieser setzt sich 

zusammen aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden, dem/der Kassierer/in und dem/der 
Schriftführer/in. 

 
(4) Die erforderlichen personenbezogenen Daten werden in dem bestehenden vereinseigenen EDV-

System im ausschließlichen Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich des geschäftsführenden 
Vorstandes gespeichert. Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für 
Vereinszwecke verwendet werden, insbesondere zur Mitgliederverwaltung, Förderung des Sports,
Durchführung des Sportbetriebs und zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 b) und 1 f) Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). 

 
(5) Als Mitglied des Landessportbundes Hessen e.V., des Sportbundes Rüsselsheim e.V., des 

Deutschen Kanu-Verbandes und des Hessischen Kanu-Verbandes übermittelt der Verein 
folgende personenbezogene Daten dorthin: Name und Kontaktdaten des geschäftsführenden 
Vorstandes. Benötigt werden diese Daten ebenfalls bei der Hausbank sowie des Amtsgerichts 
Rüsselsheim. 
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(6) Auf Antrag übermittelt der Verein personenbezogene Daten (Name, Geburtsdatum) an 

übergeordnete Verbände (Hessischer Kanu-Verband, Deutscher Kanu-Verband) von denjenigen 
Mitgliedern, die einen Rennpass, einen DKV-Mitgliedsausweis oder Vergleichbares beantragen. 
Die Übermittlung dieser Daten ist erforderlich, damit der Verein und die jeweiligen Mitglieder 
am Sportbetrieb, den der jeweilige Verband veranstaltet, teilnehmen können. 

 
(7) Im Zusammenhang mit seinen Veranstaltungen (z.B. Sportwettkämpfe, Mitgliederversammlungen,

Ausflüge), Jubiläen und Ehrungen (z.B. wegen langjähriger Mitgliedschaft und Arbeit im Verein) 
veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner 
Homepage und übermittelt solche Daten und Fotos an Print- und Telemedien sowie elektronische 
Medien. Die Veröffentlichung / Übermittlung der Daten umfasst hierbei höchstens Name, 
Vereinszugehörigkeit, Funktion(en) und Aufgabe(n) im Verein sowie – falls erforderlich oder 
zwangsläufig mit einer Wettkampfteilnahme verbunden – Altersklasse oder Teamjahrgang.  
 
Im Hinblick auf Jubiläen und Ehrungen kann das einzelne Mitglied jederzeit gegenüber dem 
Vorstand der Veröffentlichung / Übermittlung von Fotos sowie seiner personenbezogenen 
Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Wird der Widerspruch bis 4 
Wochen vor dem Ereignis ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung. Bei 
späterem Widerspruch entfernt der Verein Daten und Fotos des widersprechenden Mitglieds 
von seiner Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen / Übermittlungen in 
diesem Bereich. 

 
(8) Die Mitgliederdaten werden spätestens 1 Jahr nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht, 

soweit sie für die Mitgliederverwaltung nicht mehr benötigt werden und keine gesetzlichen, 
vertraglichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen. 
 

(9) Mitglieder haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf 
Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO) sowie auf 
Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 GS-DVO), Einschränkung der Verarbeitung 
(Art. 18 GS-DVO), Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) und 
Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO). Diese Rechte können schriftlich an 
Wassersportverein Undine Rüsselsheim e.V., Außerhalb an der Opelbrücke 101, 65428 
Rüsselsheim am Main oder per E-Mail an kontakt@kanu-undine.de bei den in (3) genannten 
Verantwortlichen geltend gemacht werden. 

 
(10) Soweit Einwilligungen der Mitglieder zur Verwendung ihrer Daten erforderlich sind, sind diese 

schriftlich oder per E-Mail zu erteilen. Der Verein ist beweispflichtig dafür, dass eine 
Einwilligung erteilt wurde.  

 
(11) Den Mitgliedern steht das Recht zur Beschwerde über die Datenverarbeitung des Vereins bei   

der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde ist im Bundesland 
Hessen der Hessische Datenschutzbeauftragte mit Sitz in Wiesbaden. 

  
 
Solltet ihr mit allen oder einen unter (1) – (11) genannten Punkte nicht einverstanden sein, bitten 
wir Euch, uns dies unverzüglich, wie unter Punkt (9) angegeben, mitzuteilen. Erhalten wir keine 
schriftliche Rückmeldung von Euch bezüglich des derzeitigen Stands der Datenverarbeitung in 
unserem Verein, geht der geschäftsführende Vorstand davon aus, dass ihr mit allen genannten 
Verarbeitungen einverstanden seid.  


